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Satzung des Vereins  
KUNSTSTOFF INITIATIVE OBERBERG – KIO e.V. 

 
§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 

 

1. Der Verein führt den Namen „KUNSTSTOFF INITIATIVE OBERBERG – KIO“ 
und soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Nach Eintragung in das 
Vereinsregister führt er den Zusatz „e.V.“. 

 
2. Der Verein hat seinen Sitz in Gummersbach. 

 

3. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.  
 

§ 2 Zweck des Vereins 
 

1. Zweck des Vereins ist  

• Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der ansässigen Unternehmen 

und des Wirtschaftsstandorts Oberbergischer Kreis selbst, durch die 
Förderung des definierten Kompetenzfeldes Kunststoff und kunststoff-
nahe Branchen sowie 

• Aufbau eines Clusters und die systematische Betreuung der Unterneh-
mensentwicklung seiner Mitglieder. 

 

2. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch: 
 

• die Schaffung eines wachstums-, gründungs- und ansiedlungsfreundli-

chen Klimas für Anbieter aus dem Bereich Kunststoff in der Region, ins-
besondere für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU), 

• die Aufschließung der regionalen Unternehmen für innovationsorientier-

te Maßnahmen und Projekte,  

• die Etablierung, Sicherung und Weiterentwicklung der aufgebauten 
Marke „KIO“, 

• die dispositive Vorbereitung von Geschäftsaktivitäten unter der Marke 
„KIO“, 

• den Aufbau und die systematische Betreuung eines Anbieter - Netzwer-
kes. 

 
3. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 

werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Ver-



eins und erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhe-

bung des Vereins weder einbezahlte Beträge zurück, noch haben sie ir-
gendeinen Anspruch auf Vereinsvermögen. Es darf keine Person durch Aus-
gaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismä-

ßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
4. Der Verein kann eine Projektgruppe beauftragen, die mit Durchführungs-

aufgaben betraut wird. Zum Zwecke der Auslagerung bestimmter Tätig-
keitsbereiche kann der Verein Gesellschaften gründen, die im Sinne dieser 
Satzung tätig werden. Derartige Unternehmen sind wirtschaftlich und ge-

sellschaftsrechtlich vom Verein getrennt zu halten und sie dürfen keine Än-
derung an den Zielsetzungen des Vereins bewirken. Der Verein kann sich an 
der Gründung von Gesellschaften oder an schon existierenden Gesellschaf-

ten beteiligen. 
 

§ 3 Mitgliedschaft 
 

1. Mitglieder des Vereins können volljährige, natürliche und juristische Perso-
nen, Handelsgesellschaften (OHG, KG) oder andere Personenvereinigungen 

(BGB-Gesellschaften), Körperschaften, nicht rechtsfähige Vereine und Be-
hörden werden. 

 

2. Der Verein hat ordentliche und fördernde Mitglieder. Fördernde Mitglieder 
müssen bereit und in der Lage sein, durch besondere fachliche und/oder 
wissenschaftliche Kenntnisse den Verein und seine Gremien zu unterstüt-

zen und zu beraten. Sie sind nicht zur Zahlung eines Mitgliedsbeitrages ver-
pflichtet. 

 

3. Über die Aufnahme neuer Mitglieder entscheidet der Vorstand durch Be-
schluss aufgrund eines schriftlichen Antrages. Die Mitgliedschaft ist erwor-
ben, wenn die Beitrittserklärung durch Vorstandsbeschluss angenommen 

ist.  Gegen eine ablehnende Entscheidung kann innerhalb einer Ausschluss-
frist von einem Monat ab Zugang der schriftlichen Ablehnung Einspruch 
beim Vorstand zur nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung eingelegt 

werden. Diese entscheidet endgültig über die Aufnahme. 
 

4. Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Aufnahmebeschluss. 

 

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 
 

1. Mit der Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen sämtliche Rechte des Mit-
glieds, die sich aus der Mitgliedschaft ergeben haben. Das ausgeschiedene 
Mitglied hat insbesondere keinerlei Ansprüche auf das Vereinsvermögen. 



Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Auflösung bzw. Liquidation, Austritt 

oder Ausschluss aus wichtigem Grund. 
 

2. Jedes Mitglied kann unter Einhaltung einer Frist von sechs Monaten durch 

schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand zum Ende eines Geschäfts-
jahres austreten. 

 

3. Der Vorstand kann Mitglieder des Vereins aus wichtigen Gründen aus-
schließen, wenn das Verhalten des Mitgliedes in grober Weise gegen die In-
teressen des Vereins oder die Satzung verstößt. Ein wichtiger Grund liegt 

auch vor, soweit das Mitglied mit seinem Jahresbeitrag trotz zweimaliger 
Mahnung länger als 3 Monate im Rückstand ist.  
 

Bevor der Ausschluss durch den Vorstand beschlossen und ausgesprochen 
wird, ist dem Mitglied Gelegenheit zur schriftlichen Äußerung gegenüber 
dem Vorstand zu geben.  

 
Der Vorstand kann auch einen differenzierten Sanktionskatalog beschlie-
ßen.  

 
Gegen den Beschluss des Vorstands auf Beendigung der Mitgliedschaft kann 
das Mitglied die Entscheidung der nächsten Mitgliederversammlung als 

Rechtsbehelf anrufen. Dieser Rechtsbehelf ist binnen einer Ausschlussfrist 
von einem Monat nach Zugang des Ausschlussbeschlusses vom Mitglied 
beim Vorstand schriftlich einzulegen. Der Vorstand hat binnen acht Wochen 

nach fristgemäßer Einlegung des Rechtsbehelfs eine Mitgliederversamm-
lung einzuberufen, die über den Ausschluss endgültig entscheidet.  
 

Lässt das betroffene Mitglied die Frist für die Einlegung des Rechtsbehelfs 
ungenutzt verstreichen, so endet seine Mitgliedschaft im Verein mit dem 
Ablauf dieser Frist beziehungsweise mit bestätigendem Beschluss der Mit-

gliederversammlung. 
 

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 

1. Die Mitglieder sind gehalten, die Ziele und Interessen des Vereins zu unter-
stützen. 

 
2. Die Mitglieder sind berechtigt, die Einrichtungen des Vereins zu benutzen 

und an den Veranstaltungen teilzunehmen. 

 
 
 



 

 

 
§ 6 Mitgliedsbeiträge und Entgelte  

 
1. Die Mittel des Vereins werden insbesondere aufgebracht durch Mitglieds-

beiträge, durch außerordentliche Zuwendungen und durch Entgelte für 
Dienstleistungen. 

 

2. Die Höhe der Mitgliederbeiträge wird von der Mitgliederversammlung fest-
gesetzt. Der Beitrag ist jeweils am 1. Januar eines Kalenderjahres fällig. Er 
ist im Voraus zu entrichten. Im Jahr des Beitritts wird der Mitgliedsbeitrag 

anteilig ab dem Monat des Beitritts berechnet. 
 
3. Das Stimmrecht eines Mitgliedes ruht so lange, wie es mit dem Beitrag im 

Rückstand ist. 
 

4. Die Beendigung der Mitgliedschaft befreit das ehemalige Mitglied nicht von 

den bis dahin entstandenen fälligen Zahlungsverpflichtungen gegenüber 
dem Verein. 

 
5. Der Vorstand kann Beiträge stunden oder ganz oder teilweise erlassen. 

 
6. Den Mitgliedern steht es frei, außerordentliche Beiträge in der Form von 

Umlagen zu leisten, sofern dies zur Bewältigung besonderer, durch den 

Vereinszweck gedeckter Vorhaben erforderlich ist. 

 
§ 7 Vermögen 

 
1. Der Etat des Vereins wird vom Vorstand unter Berücksichtigung des Finanz-

bedarfs des Vereins für das nächstfolgende Jahr aufgestellt. Nicht veraus-
gabte Beträge werden auf neuer Rechnung vorgetragen. 

 

2. Der Rechnungsabschluss für das jeweils laufende Vereinsjahr wird durch ei-
nen von der Mitgliederversammlung bestimmten Rechnungsprüfer festge-
stellt. 

 
§ 8 Organe des Vereins 

 

1. Die Organe des Vereins sind: 

• die Mitgliederversammlung (§9) 

• der Vorstand (§ 11) 

 



2. Der Vorstand kann einen Beirat berufen, dessen Aufgabe es ist, den Verein 

und die Organe des Vereins bei der Erfüllung ihrer satzungsgemäßen Auf-
gaben zu beraten und zu unterstützen (§12). 

 

§ 9 Mitgliederversammlung 
 

1. Die ordentliche Mitgliederversammlung ist jährlich vom Vorstand unter 

Einhaltung einer Ladungsfrist von zwei Wochen und unter Bekanntgabe der 
festgesetzten Tagesordnung, Ort und Datum schriftlich einzuberufen. Das 
Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letz-

te vom Mitglied des Vereins schriftlich bekanntgegebene Adresse gerichtet 
ist. 
Jedes Vereinsmitglied kann bis spätestens eine Woche vor der Versamm-

lung die Ergänzung der Tagesordnung schriftlich beantragen. Die Entschei-
dung über die Ergänzung der Tagesordnung liegt im Ermessen des Vorstan-
des. 

 
2. Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberu-

fen, wenn das Interesse des Vereins dies erfordert oder mehr als 1/3 der 

Mitglieder dies schriftlich verlangen. 
 
3. Der Vorstand hat in der ordentlichen Mitgliederversammlung einen Jahres-

bericht, eine Jahresrechnung sowie einen Plan für die vorgesehenen Ein-
nahmen und Ausgaben vorzulegen. 

 

4. Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben: 
 

• Wahl und Abberufung des Vorstandes, 

• Entgegennahme und Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahres-
rechnung  des Vorstandes, 

• Beschlussfassung über die Jahresrechnung und die Entlastung des Vor-

standes, 

• Genehmigung des Haushaltsplans über die vorgesehenen Einnahmen 
und Ausgaben und die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge, 

• Satzungsänderungen, Erlass einer Geschäftsordnung und alle sonstigen 
ihr vom Vorstand vorgelegten Angelegenheiten sowie über die ihr nach 
der Satzung übertragenen Aufgaben, 

• Berufung der Mitglieder eines Beirates gemäß § 12 der Satzung, 

• Auflösung des Vereins, 

• Entscheidung über Rechtsbehelfe bei Ablehnung eines Aufnahmeantrags 

bzw. bei Ausschließung eines Mitgliedes durch den Vorstand,  

• die Wahl des Rechnungsprüfers. 



 

5. Die nicht öffentliche Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, im 
Verhinderungsfalle von seinem Stellvertreter geleitet.  

 

 
Über Sitzungen der Mitgliederversammlung ist unter Angabe des Ortes und 
der Zeit der Versammlung sowie der Teilnehmer ein Protokoll anzufertigen, 

in dem die gefassten Beschlüsse unter Angabe der Abstimmungsergebnisse 
festgehalten werden. Das Protokoll ist vom Versammlungsleiter zu unter-
zeichnen. 

 

 
§ 10 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

 
1. Jedes anwesende ordentliche Mitglied hat eine Stimme. Juristische Perso-

nen, Körperschaften und alle sonstigen Vereinigungen sind formell durch 
eine Person und eine Stimme vertreten. 

 

2. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 1/3 sämt-
licher Vereinsmitglieder anwesend ist. Bei Beschlussunfähigkeit ist inner-
halb von einem Monat eine weitere Mitgliederversammlung mit der glei-

chen Tagesordnung einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der an-
wesenden Mitglieder beschlussfähig ist. Auf diese Besonderheit ist in der 
Einladung hinzuweisen. 

 

3. Zu Beginn der Versammlung bestimmt die Mitgliederversammlung einen 
Protokollführer. Ein Vorschlag hierzu soll in der Einladung unterbreitet wer-
den. 

 
4. Bei Wahlen und Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit der 

stimmberechtigten und anwesenden Mitglieder, d. h. die Mehrheit der Ja-

Stimmen gegenüber den Nein-Stimmen, soweit in dieser Satzung oder 
zwingend im Gesetz nichts anderes vorgeschrieben ist. Bei Stimmengleich-
heit gilt ein Antrag als abgelehnt. Stimmenthaltungen gelten als ungültige 

Stimmen. 
 
5. Fördernde Mitglieder nehmen an den Beratungen der Mitgliederversamm-

lung teil. Sie haben Rederecht, jedoch kein Stimmrecht und kein Antrags-
recht. 

 

6. Satzungsänderungen bedürfen der Zustimmung von 2/3 der anwesenden 
Mitglieder. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder bleiben außer Betracht. 



 

7. Die Abstimmung erfolgt grundsätzlich durch Handzeichen. Wahlen werden 
allerdings schriftlich durch Stimmzettel durchgeführt, es sei denn, alle Ver-
sammlungsteilnehmer sind mit der Entscheidung durch Handzeichen ein-

verstanden. 
 

8. Bei Wahlen bestimmt der Versammlungsleiter für die Dauer des Wahlgangs 

und der vorhergehenden Diskussion einen Wahlleiter. Dieser muss nicht 
Vereinsmitglied sein. 

 

§ 11 Vorstand 
 

1. Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem 1. und 2. stellvertreten-

den Vorsitzenden sowie zwei Beisitzern.  
 
2. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch mindestens zwei 

Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich vertreten. 
 
3. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung aus dem Kreis der or-

dentlichen Mitglieder auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. Jedes Vor-
standsmitglied ist einzeln zu wählen. Der Vorstand bleibt so lange im Amt, 
bis eine Neuwahl erfolgt. Wiederwahl ist zulässig. Scheidet ein Vorstands-

mitglied aus, so kann der Vorstand für die restliche Amtsdauer des Ausge-
schiedenen einen Nachfolger wählen.  

 

4. Der Vorstand entscheidet über alle Angelegenheiten des Vereins, die nicht 
durch die Satzung ausdrücklich der Mitgliederversammlung übertragen 
sind. Im Fall der Stimmengleichheit bei der Beschlussfassung des Vorstan-

des gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.  
Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Vorsitzenden, bei dessen 
Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden, einberufen werden. Der 

Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei seiner Mitglieder anwe-
send sind. 

 

5. Sämtliche Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich tätig, eine adäquate Auf-
wandsentschädigung kann jedoch im Ermessen des Vorstandes gewährt 
werden.  

 
6. Der Vorstand gibt sich eine Geschäfts- und Beitragsordnung, die der Mit-

gliederversammlung zur Zustimmung vorzulegen ist. 

 
7. Das Amt eines Vorstandsmitgliedes endet: 

• durch Ablauf der Amtszeit; 



• mit der Niederlegung des Amtes; 

• mit der Abberufung durch die Mitgliederversammlung; 

• mit dem Ausscheiden des Vorstandsmitglieds bzw. der durch ihn vertre-
tenden Institution aus dem Verein; 

• durch Tod. 
 
 

8. Der Vorstand kann besondere Vertreter bestellen oder einen Geschäftsfüh-
rer benennen, der der Weisung und Aufsicht des Vorstands unterliegt. Der 
Vorstand muss in diesem Falle mit dem Geschäftsführer einen Vertrag ab-

schließen, der den Umfang der Tätigkeit und die Vergütung festlegt. 
 
9. Der Vorstand entscheidet überdies über die Einstellung weiterer Mitarbei-

ter. 

 
§ 12 Beirat 

 
1. Zur Beratung des Vorstandes und als verbindendes Element zu den Veran-

staltungen und Projektinitiativen des Vereins kann ein Beirat gebildet wer-

den, der aufgrund seiner Kenntnisse zur Erfüllung des Vereinszwecks bei-
trägt. Der Beirat berät insbesondere das jährliche Arbeitsprogramm und 
gewährt dem Vorstand fachliche Unterstützung. 

 
2. Die Mitglieder des Beirates werden auf Vorschlag des Vorstandes von der 

Mitgliederversammlung gewählt. Mitglieder des Beirates müssen nicht Mit-

glieder des Vereins sein. Die Zahl der Beiratsmitglieder soll 10 Personen 
nicht überschreiten. Die Sitzungen des Beirates, der jährlich mindestens 
zweimal zur Beratung zusammentreffen soll, werden vom Vereinsvorstand 

einberufen und geleitet. 
 

3. Die Mitglieder des Beirats sind ehrenamtlich tätig. 

 

 
§ 13 Auflösung des Vereins und Anfall des Vereinsvermögens 

 
1. Anträge auf Auflösung des Vereins können nur vom Vorstand oder von 

mindestens einem Viertel der Mitglieder des Vereins gestellt werden. 
 
2. Über die Auflösung des Vereins entscheidet die Mitgliederversammlung 

durch Beschluss mit einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglieder. 
 



3. Bei Auflösung und Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegüns-

tigter Zwecke ist das Vermögen zu steuerbegünstigten Zwecken zu verwen-
den. 

 

4. Beschlüsse über die künftige Verwendung des Vermögens dürfen erst nach 
Einwilligung des Finanzamtes ausgeführt werden. 

 

5. Die Liquidation erfolgt durch den Vorstand. 
 

 
§ 14 Übergangsvorschrift 

 

Sofern vom Registergericht oder vom Finanzamt Teile der Gründungssatzung 
beanstandet werden, ist der Vorstand ermächtigt, diese zur Behebung der Be-
anstandungen entsprechend abzuändern. 

 

§ 15 Inkrafttreten des Satzung 
 

Die Satzung tritt mit dem heutigen Tag ihrer Verabschiedung in der Grün-
dungsversammlung am 18.03.2009 in Kraft. 
 

 
Gummersbach, den 18.03.2009 

 


